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KAPITEL 3 

DIENSTLEISTUNGEN 

Artikel 36 

(1) Im Rahmen dieses Abkommens unterliegt der freie Dienstleistungsverkehr im Gebiet der 
Vertragsparteien für Angehörige der EG-Mitgliedstaaten und der EFTA-Staaten, die in einem anderen 
EG-Mitgliedstaat beziehungsweise einem anderen EFTA-Staat als demjenigen des Leistungsempfängers 
ansässig sind, keinen Beschränkungen. 

(2) Die besonderen Bestimmungen über den freien Dienstleistungsverkehr sind in den Anhängen IX 
bis XI enthalten. 


